
Bezug Anwendung 

nicht-   lebensmittel- 
Lebensmittel      liefernd 
-liefernd

Abgabe 

Freiverkäufliche Arzneimittel Ohne 
Einschränkung 

Ohne 
Einschränkung 

Ohne Einschränkung, sofern in 
37/2010 gelistet §59d AMG 

Mit Sachkunde 
möglich §50

AMG

Apothekenpflichtige 
Arzneimittel 

Nur aus der 
Apotheke §57 Abs. 1

AMG

Ohne 
Einschränkung 

Streng nach 
Zulassungsbedingungen, 
keine Umwidmung! §58 AMG 

Nicht erlaubt §
43 AMG

Verschreibungspflichtige 
Arzneimittel  

Nicht erlaubt Nicht erlaubt 
§ 57a AMG

Nicht erlaubt* § 57 a AMG, § 58 AMG Nicht erlaubt 
§43 AMG

Impfstoffe Nicht erlaubt §44

TierImpfStV

Nicht erlaubt §44 TierImpfStV Nicht erlaubt 
§40,41 TierImpfStV

Betäubungsmittel Nicht erlaubt §12

BtMG

Nicht erlaubt  § 12 BtMG Nicht erlaubt 
§12 BtMG

*lediglich als Erfüllungsgehilfe des Tierhalters- auch dann nur, wenn die Arzneimittel vom Tierarzt abgegeben würden und im Falle von LM-Tieren nur entsprechend der

Behandlungsanweisung

Landratsamt
Neustadt a.d.Aisch-BadWindsheim

Information nach Art. 13 DSGVO:
Verantwortlich für die Verarbeitung ist Ihr zuständiges Veterinäramt. Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und 
Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie im Internet unter https://www.kreis-nea.de/datenschutz abrufen. Weitere 
Informationen erhalten Sie bei Bedarf von Ihrem zuständigen Sachbearbeiter / Ihrer zuständigen Sachbearbeiterin.
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